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Z 1. 47/88 
An das 

Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheit,en 
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Betr.: Abschluß von Konsultationen mit Ja~'~:·i!t.31._!ißfJ988 ~/Vd. 
betreffend die Kündigung des GATT-Zolles ~~/jJ 
für Videorecorder Jl Y (!V/l(/1~~ 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für Ihre 

Zuschrift vom 4.2.1988, mit der Sie die Erhöhung des GATT­

Vertragszollsatzes für Videorecorder ankündigen und den 

erfolgreichen Abschluß von Konsultationen mit Japan bekannt­

geben. 

Damit ist die Ratifikation des Abschlußprotokolls und die 

Abfertigung des geplanten Briefes an die Generaldirektion 

des GATT durch österreich möglich geworden. 

Der GATT-Zoll für Videorecorder 'soll um 70 % erhöht werden. 

Trotz der Bindung dieses Zolls im GATT und der Vereinbarung 

gewisser Zollsenkungen bei anderen Produkten der Elektronik­

industrie scheint dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
der zu erwartende Einfluß der Zollerhöhung auf die Preisge­

staltung für Videorecorder konsumentenfeindlich; die in den 

Erläuterungen angegebenen "industriepolitischen Interessen 

Österreichs" werden weder näher ausgeführt noch sind sie aus 

allgemeinen überlegungen erkennbar. 

Wien, am 7.März 1988 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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